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1 Ziele und 
Zweck der Planung 

~~werbe- und Industriestandort im Kreisgebiet 
Niemegk alstaumordnung bestaetigt, hat am 6. 6. 1991 die Al 

durch dl eBebauungsplanes fuer das Industriegebiet beschl 
lung dtellung des Bebauungsplanes erfolgt im Sinne des 
Die F 
Baue" 

Bebauungsplan wird als sogenannter - vorzeitiger Beba 
an - gemae @ 246 a Nr. 1 Satz 1 Nr.3 i.V.m. @ 8 Abs. 3 g 

eitig mit dem Flaechennutzungsplan ausgearbeitet und 
stellt. 

Den Zielen und Zwecken des Flaechennutzungsplanes wird ein 
zeitiger Bebauungsplan nicht entgegenstehen, da im wesent 
die staedtebauliche Entwicklung beider Plaene parallel bear 
wird, jedoch wird das Verfahren des Flaechennutzungsplanes 
laengeren Zeitraum beanspruchen. 

Durch das geplante Industriegebiet soll vor allem das i 
Stadt Niemegk durch die Umstrukturierung der Landwirtschaft 
handene Arbeitskraeftepotential nutzbar gemacht werden. 

2. Lage, Begrenzung und Nutzung des Plangebietes 

Das geplante Industriegebiet schließt sich dem vorhande 
dustriegebiet nordoestlich der Stadt Niemegk gelegen 
unmittelbare Autobahnanbindung Berliner Ring - Leipzig 
ben. Der Stadtkern liegt rund 2 km entfernt. Die lane 
liehe Flaeche wird damit landwirtschaftlich genutzt. 

Die Haupterschließungsstraße stellt die westlich' 
Wald die oestliche Grenze, die Gemarkungsgrenze 
noerdliche Grenze dar. Im Sueden grenzt das vorh 
gebiet an. Die Flaeche westlich der Erschließu' 
Vorbehaeltsgebiet fuer Kleingewerbeansiedlung 
aus dem Stadtkernbereich angedacht. 

3. Aeußere Erschließung 

3. 1 . Verkehr 

6 Das Industriegebiet wird zweiseitig a 
um die Ortslage so wenig wie moegl~ 

Di Treuenbrietzener Straße zwischen E 

9e Richtung Belzig an der Gemarkungsgv 
Es 

ist 3.2. Bewaesserung 

sch 
8eb Die vorhandene Trinkwasserleit 

soll nach Dahnsdorf als Rin' 
1. s, straße verbunden werden. 
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1. Ziele und Zweck der Planung 

Niemegk als Gew rbe- und Industriestandort im Kreisgebiet Belzig 
durch die-Raumordnung bestaetigt, hat am 6. 6. 1991 die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes fuer das Industriegebiet beschlossen. 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt im Sinne des @ 30 
BauGB. 

Der Bebauungsplan wird als sogenannter - vorzeitiger Bebauungs-
plan - gemae @ 246 a Nr. 1 Satz 1 Nr.3 i.V.m. @ 8 Abs. 3 gleich-
zeitig mit dem Flaechennutzungsplan ausgearbeitet und aufge-
stellt. 

Den Zielen und Zwecken des Flaechennutzungsplanes wird ein vor-
zeitiger Bebauungsplan nicht entgegenstehen, da im wesentlichen 
die staedtebauliche Entwicklung beider Plaene parallel bearbeitet 
wird, jedoch wird das Verfahren des Flaechennutzungsplanes einen 
laengeren Zeitraum beanspruchen. 

Durch das geplante Industriegebiet soll vor allem das in der 
Stadt Niemegk durch die Umstrukturierung der Landwirtschaft vor-
handene A rbeitskraeftepotential nutzbar gemacht werden. 

2. Lage, Begrenzung und Nutzung des Plangebietes 

Das geplante Industriegebiet schlie¢t sich dem vorhandenen In-
dustriegebiet nordoestlich der Stadt Niemegk gelegen an. Eine 
unmittelbare Autobahnanbindung Berliner Ring - Leipzig ist gege-
ben. Der Stadtkern liegt rund 2 km entfernt. Die landwirtschaft-
liche Flaeche wird damit landwirtschaftlich genutzt. 

Die Haupterschlie¢ungsstra¢e stellt die westliche Grenze, der 
Wald die oestliche Grenze, die Gemarkungsgrenze Dahnsdorf die 
noerdliche Grenze dar. Im Sueden grenzt das vorhandene Industrie-
gebiet an. Die Flaeche westlich der Erschlie¢ungsstraFe ist als 
Vorbehaeltsgebiet fuer Kleingewerbeansiedlung bzw. Umsiedlungen 
aus dem Stadtkernbereich angedacht. 

3. Aeußere Erschließung 

3.1. Verkehr 

Das Industriegebiet wird zweiseitig an die B 102 angeschlossen, 
um die Ortslage so wenig wie moeglich zu beruehren. Anbindung 
Treuenbrietzener Stra¢e zwischen Silo und Ziegeln, Anbindung 
Richtung Belzig an der Gemarkungsgrenze Dahnsdorf. 

3.2. Bewaesserung 

Die vorhandene Trinkwasserleitung in der Treuenbrietzener StraFe 
soll nach Dahnsdorf als Ringleitung in der Haupterschlie¢ungs-
stra¢e verbunden werden. 
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3.3. Entwaesserung 

Das Industriegebiet soll in die geplante Klaeranlage, die auer-
halb des Bebauungsplanes liegt, entwaessert werden. Bis zur Inbe-
triebnahme der Klaeranlage ist das Abwasser in Containerbehael-
ter zu sammeln oder Kieinklaeranlagen zuzuleiten. 

3.4. Energie und Gas 

Anschluß an vorhandene Leitungssysteme. Abhaengig von dem Ener-
giebedarf der sich ansiedelnden Industrie. 

4. Innere Erschlie$ung 

Das Industriegebiet wird durch eine Haupterschlie~ungsstra~e, die 
zweiseitig angebunden ist, erschlossen. Die Erschlie~ungsstra~e 
erhaelt einen einseitigen Fuß- und Radweg kombiniert. Die Grund-
stueckstiefe bis zum Wald liegt bei rund 350 m. 

5. Verkehrsflaechen 

Im Bebauungsplan° sind die Verkehrsflaechen festgesetzt. Die Auf-
teilung und Zuordnung der einzelnen Elemente ist nachrichtlich 
und hat keine bindende Wirkung fuer die spaetere Baumabnahme. Die 
Flaechen fuer Verkehrsgruen erhalten keine besondere zeichneri-
sche Festsetzung, sondern sind in den Verkehrsflaechen enthalten. 

Die Regelquerschnitte fuer die Erschlie~ungsstra~e sind der in 
der Anlage befindlichen Darstellung zu entnehmen. 

Bei geraden Strecken ueber 100 m Laenge soll ein gegenseitiges 
Verschwenken von Fahrbahn und Park- bzw. Gruenstreifen eine Her-
absetzung der Fahrgeschwindigkeit erzwingen. 

Im Bereich der Gruenstreifen, die mit befestigten Parkstreifen im 
Verhaeltnis 1 : 1 abwechseln, sind hochstaemmige, heimische Laub-
baeume anzupflanzen. Diese Begruenung soll dazu beitragen, das 
Kleinklima im Industriegebiet zu verbessern und dient gleichzei-
tig als gestalterisches Element. 

6. Landschaftspflege, Gruenordnung 

Die Umwandlung einer bislang unbebauten Flaeche in ein Industrie-
gebiet stellt einen Eingriff im Sinne des @ 8 des BNatSchG dar. 
Es handelt sich um einen unvermeidlichen Eingriff der notwendig 
ist in diesem sehr strukturschwachen Gebiet Arbeitsplaetze zu 

schaffen. Der Eingriff ist durch entsprechende Festsetzungen des 

Bebauungsplanes 

1. so gering wie moegiich zu halten und 
2. durch geeignete Mainahmen auszugleichen. 
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Als Ausgleichsmaßnahmen fuer den Eingriff sind Flaechenaufwer-
tungen in Absprache mit dem Amt fuer Umwelt und Landwirtschaft 
durchzufuehren. Ein Gruenordnungsplan fuer das Gebiet des Bebau-
ungsplanes wird erarbeitet und ist Bestandteil der Festsetzungen 
des Bebauungsplanes. 

7. Immissionsschutz 

Lt. Abstandsliste wird grundsaetzlich nur einer Nutzung oder 
Betriebsart nach Abstandsklasse V — VII zugestimmt. 

Die in der Abstandsliste aufgefuehrten Abstandswerte wurden unter 
Beruecksichtigung der einschlaegigen Verwaltungsvorschriften des 
Bundes (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft - TA Luft, 
Technische Anleitung zum Schutz gegen Laerm - TA Laerm), des 
Landes Nordrhein-Westfalen, der einschlaegigen VDI-Rechtlinien 
und DIN-Normen sowie von auslaendischen Abstandslisten und den 
praktischen Erfahrungen der Gewerbeaufsichsbehoerden und der 
Landesanstalt fuer Immissionsschutz des Landes Nordrhein-Westfa-
len erarbeitet (Stand: 1982). 

Hierbei wurden die Gesichtspunkte des Laermschutzes und der Luft-
reinschaltung gleichermaßen beruecksichtigt. 

Im Gebiet der ehemaligen DDR stellt der Schädstoffausstoß, insbe-
sondere auch im gewerblichen Bereich, ein gewichtiges Problem 
dar, da bisher fast ausschließlich Brennstoffe mit geringem Heiz-
wert, aber starker Umweltbelastung zur Verfuegung standen. 

Durch die Verwendung umweltfreundlicher Energietraeger soll die 
Schadstoffbelastung auf ein Mindestmaß begrenzt werden. 

Da das Industriegebiet an das Gasversorgungsnetz angeschlossen 
wird, ist aus og. Grund eine Festsetzung erforderlich, welche die 
Verwendung von Brennstoffen und die Beschaffenheit der Feuerungs-
anlagen in dem Sinne regelt, daß keine hoehere Luftverunreingi-
gung gestattet werden darf, als sie bei Verwendung vergleichbarer 
Gasfeuerungsanlagen erreicht wird. 

8. Entwaesserung 

Die Entwaesserung erfolgt im qualifizierten Trennsystem. 

Schmutzwasser der Betriebe sowie das auf Straßen und befestigten 
Hoff laeche anfallende verschmutzte Regenwasser werden ueber die 
in den Straßen zu verlegenden Schmutzwasserkanaele der Klaernan-
lage zugefuehrt, di-e auerhalb des Bebauungsplangebietes zu er-
richten ist. 

Dagegen ist das auf den Dachflaechen anfallende Regenwasser so-
weit wie moeglich 

- auf den Grundstuecken zu vers.ickern zwecks Erneuerung der 
Grundwasserreserven 
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- in Zisternen als Loesch- und Brauchwasser zu speichern. Hier-
durch kann der Trinkwasserverbrauch zur Verwendung als Brach-
wasser (ohne Anspruch auf Trinkwasserqualitaet) wirksam einge-
daemmt werden. 

~ 

~ 

- in Regenrueckhaltebecken 

9. Realisierung 

zuzufuehren. 

Mit den Erschließungsmaßnahmen ist so schnell wie moeglich zu 
beginnen, um die vom Ministerium Mittelstand und Wirtschaftsfoer-
derung ausgereichten Foerdermittel in Anspruch zu nehmen. 

Die Realisierung soll im ersten Bauabschnitt die Verlaengerung 
der Anbindung an die Treüenbrietzener Straße beinhalten. 
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Stad tverwa 1 tune N i eineg k: 
Grossstr . 6 
0 - 18E4 i'.l ietTteg.k: 

q den •l0. 1. 1998 

S a t z u n g weber einen Bebauungsplan 

Sa tz !{ng der Stadt N i ettiteg k: ueber den Beba? {ung sp ian Ni-.. 1 f L{ei das 
Indus tridcle.b.3~t naoerdoestlici't des vorhandenen It-idustrieo~ebietes 
mit der 3-1aupt.ci'sc1-i•liessuntgsstrasse al=- westliche der Gemarkung 
Da1-inedorf (Wa ld i laecl-ie ) als riuerd l ic;-te und einer  zur Gemarkung 
lWier,tegk gehoei enldent ItJaid; laecl-te als oestlicl -te Grenze. 

Aufgrurtd des. L 1fF des Baugesetzbuches in der Fassung :.ro,ti 8. De-
zember  r i TT ++~~c~~-s ...~ _._ _ 

durch zerbei 1'~T+~~ I~LBt ,t ~ a .GG.J+.7 ~ q zuletzt 1Ct.'~.'r' ~jecteitLtCi L Lif {rCl l Anlage I 

Kapitel l,i`.` Abschnitt E±nt fn 1 tf ""~Y I_I l~.ir. 1~ des 
1

_cng=vertrages celi 1~. 
August {s t 199~ j (.BGB 1 .. 199t ~ II S. 885, 1. 1 L2 ) wird rd nach i i;esc FI luss i as -

i ~ i. . 
5!{ng durchd,ie SLc~.dLver;_.,rdTiet2riVersztiTtritlurig 

vom 
2b. O. •. 92 

und vorbehaltlich der Genehmigung der 1-toel-ieren Verwa 1 tung=üet-toer- 
de folgende S~tzcinci. iieber den Bebauungsplan Mr. 1 Industriegebiet 
r.liertsegk:q bestehend ctus der Planzeichnung (T~i1 A) und dem Text 
(Teil B)q erlassen. 

- Teil A - F'larczeichnung 

Die F`lanzeichriung liegt lm Massstab 1 8000 vor. 
Die Planzeichenerlaeuter urigen entsprechen den Festlegungen des 
4 BauSE{ 

Teil B - Textliche Festsetzungen 

Bauliche und sonstige Nutzunq der Grundstuecke 

GE - Gewerbegebiet @ 8 Bauh1'dQ 

~~ 

Das Gebiet 3t? ::i ert Llar!g der Hauptersi_'1J! ii~~s-~"-..L{ntcisa=)-'ctSsC ist '1=_ BE 

festgesetzt. Z_.lcessig sind nicht Gewer≥?eberriebe g Lao;erhaeuserq 
Lagerplaetze und oeffenitliche Betriebe g Tan kstellent g Anlagen ruer 
sportliche Zeaeck:e q Vergnuegungsstaetten. 
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In diesem Bereich haben die Betriebe die Mcreg 3 ic h k:e i t auf Au s- 
stellungsf laeLhen ihre Produktpalette vorzustellen . Das Gebiet 
ist soweit wie ,E,oeglich zu begruenen. Flaechen fuer Stellplaetze 
sind zL?gelasscnr . 

GI - Industriegebiet @ 9 BauNVQ 

Im I ndus tr iecteb ie t sind nur Betriebe und An lauen zu lies i g , die 
den Abstaenden zwischen Industriegebieten und Wohngebieten lt. 
Abstandsliste entsprechend Entsprechend dieser Abstandsliste ist 
das Industriegebiet in Zonen aufgeteilt. 

inne GI Abstand der zulaessigerr Wohnbebauung 500 m 

Lone GI b Abstand der zulaessigen Wohnbebauung 300 m 

Gemaess f 9 Abe . 3 Baui'.iVG sind  Wohnungen ausnahmsweise z>_?laessig 
fuer Aufsichts- und F

h

erel tscha stspersonen, sowie Betr lebsinhaber 
und Betriebsleiter    . Der Wohnanteil darf hoec l fs tens 25 `J del y i1 .r 

gewerblich genutzten Gebaei?de betragen. At?i der, nicht ueberitau- 
baren Gri.?nds tuec r,sf iaec l-ien ist die Anordnung yon G te l lp l ae tzen 
unzulaessig. Auischuet tungen bzW. Bepflanzungen sind zulaessig. 

Verk:ehrs f laechen 

Die im Bebauungsplan dargestellte Verkehrsflaeche ist n,achricht-
lich. Bei der Erstellung der Verkehrsflaechen ist mindestens ein 
gemeinsamer Geh- Lind Radweg mit einer Breite von 2,50 m sowie ein 
Park/Gruenstreifen von 2 4 00 m Breite anzulegen, worin der Anteil 
an oefferitlicher Gruenf iaeche mindestens 50 v.H. betragen soll. 

Ste l 1p lae tze. 

Die nach Landesbaurecht notwendigen Stellplaetze sind .auf dien 

einzelnen Baugrunds tuecken unterzubringen= Die Std Ip lac tze im 
oeflentlichen S tr assenraum dieneni vorwiegend dem Besucher ver Lehr ._ 

Zufahr ten 

..! ..~ - L .~ 
ten _. i C ~ ~ y _ 'T 7 einer 

  
Breite 

.! i  ~ von Gi'Lssust_?~C~-:sz~?icc:tr ?~n sind ~L?I.aessi~ L+.~~ ~?, r c_' 'v'_ir _5 

Metern,. c.7 e Baugi'L?ndstuec:: sind bis zi_i =E•JGi ZL?iarirtes; zuiwess.i.g. 
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Gr.lieni7rdnunc~

Die ifii B~bauu.i7{~s71=!i7 E(•::EnttcEs.CsiiZEtEi7 i Ic!YCf;En sind mit standort -

gerechten

 

Baeuujen und StraEu!=3rerns in ausreichender Dir=l"•itE zu 

C+Eai uEnEn. Bestandteil des Bebc!tiutrgplai{@s ist E1.n Bi iiEnC+l- C'.fir!tn~s-

plans. Lager{alaetzE f!!er Ah+Ta?ll Schrott R ScI -infittguEter sind 
einzufrieden  und zu Lfe!~rl{en+eir . Die i' lc Et: e sind  E3=len EiiiscirL+c!1--

6tF+it vGni dEn. Erschliessungstrassen abzuschirmen

Ver- und En tsor~r_lnfg 

Die i uE]- das- Gebiet erforderlichen Ver- und En tsC=i->~+tngs lei tungei'f 
_ind innerh~iiLf. der oefTentlichen VerF..Ei-srsflaechEn zu vErlegen. 
ErTo: der3.ichE bauliche Ar lagen der Ver- und Entsorgr_rnrgsarflasen 
sind innerhalb der. Baugrenzen zu realisieren . Kleine Nebenanlagen 
i::ue.nnEn r ausserhalb der Baugren rEn installiert werden , sofern die 

f c tr erforderliche __ ~~ ü ---1r-- t unwesentlich ver-

mindert 
T_.Er die e:- fCiruEr ,.ii..l st' z~:!ar crfLtnt~ nur 'tinswesEn!_licft vLr- 

rttindert wi! d, 

Als Hoechsgren _ der Zahl. der Vollgeschosse wird III festgelegt. 

f?berore.nze der GrunrdLlaac(-fanrLahl 

•Obergrenrze der Geschossflaec hen zahl 

Obergrenze der Baumassenzahl 

Als Bauweise ist halboffen f dstgeschr i.eLter s. 

BEsC+lyderE FestSEt.zunGEIs 

- GfiZ ci g G 

- GFZ 8,4 

-- i o 4 o 

D i e {1erwFnd>_in,g von Brennstoffen aller  Art ist zur Deheizun+g und 

zum Betrieb zugelassen . Wenn di E Versorgung (lfit Gas sicrlErge- 
st+ellt ist4 muss be Verwendung anderer F=i-eiir:steT TY ntaCi'fgeweserf 

werden 7 
         

 •it•.Li de:- i dC!s•~1' durch nf L~iIE Beschaffenheit  dEr !'rt3~_~"'11jf~  sant `aqe h3:-i r_+enf 

n~ __~._. 
v Luft kommt t't_=gaveri e~_, s.Zt ~•:C?n=f I~L=E'rfe~- ?•_n Verunreinigung reit(ig~l:fy • •~'? ~ ~j{ 1. r•.tJ~tfllitq als 

es bei \'trClleiChber e'n Gasieirer uni=sanlaCjEnt der Fall weer e. 

i'ltil.eitungec!itlagC-n Tuer G_se a DL!_itrpf=' 3_tnid sonstigen FiTrrsriss_ef{Enr 

Richtung 
r._ 

s 
 _ _ a_ • `..

_:inl'L~ in n!Ch~!~..lnig C; Ehiiess 3?:It~~~_r ~'- `"tE~C rr?!_.h~ _Lil_3'C"`3~ii~. Das :: tf - " 

.- n r-• :, 3 < .=:~L =- •'• - ~ - P"' r  =•_-•-~  y :,'-• - '1_ -~r'31-  ~~ irr' r 1f_ rg=n vC~t _}~_!~itfl_.--"rr~rl. Cg__st~~~~.==_r -ur Verwendung a_= Brauch -  C.i.tu 

LL-eEL+i~'e`,~t:~sti`r i'~_ allr.~Crlf~in Cr SII..eErt~;_.~t. Irr _l Lfr i+={?nt ist lfi~ses 

Regenwasser auf dErfs Grunds tueci:. weitestgehend zu '•fersicke•r'n. 
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